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Beratungsgegenstand (Bezeichnung):

Abfallgebührensatzung (AGS) 2023

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die in Anlage beigefügte Satzung über die Erhebung von Gebühren
für die Abfallentsorgung des Landkreises Jerichower Land – Abfallgebührensatzung – (AGS.
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Sachverhalt (Begründung):

In seiner Kreistagssitzung am 07. Dezember 2021 wurde die 2. Änderungssatzung zur
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung des Landkreise
Jerichower Land – Abfallgebührensatzung – (AGS) beschossen.

Gem. § 8 Abs. 2 KVG LSA sind Satzungen der Kommunalaufsichtsbehörde mitzuteilen. In
diesem Kontext wurden änderungsbedürftige §§ festgestellt.

Die Veränderungen gegenüber der bestehenden Satzung, ausgehend von deren §§ und

Absätzen, werden nachfolgend erläutert.

Die Anlage 3 und Anlage 4 der bereits durch Beschluss des Kreistages des Landkreises
Jerichower Land bestätigten 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von
Gebühren für die Abfallentsorgung des Landkreise Jerichower Land – Abfallgebührensatzung
– (AGS) aus seiner Sitzung am 07. Dezember 2021 bleiben unberührt und behalten Bestand.

Anlagen:

Anlage 1: Abfallgebührensatzung (AGS) 2023

Anlage 2: Begründung zur Abfallgebührensatzung (AGS) 2023

Anlage 3: Begründung Gebührenkalkulation (Vorkalkulation 2022 – 2024)

Anlage 4: Anlage zur Begründung Gebührenkalkulation (Tabellenteil)

Nachweis der haushaltsrechtlichen Ermächtigung erforderlich: ja nein

Buchungsstelle(n)/Bezeichnung: /

Planansatz:

abzüglich Bedarf für das laufende Haushaltsjahr:

= überplanmäßig außerplanmäßig

= Aufwand Auszahlung

Deckung durch Mehrertrag Mehreinzahlung bei

Deckung durch Minderaufwand Minderauszahlung bei

Prüfvermerk durch Fachbereich Finanzen:

(nur für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen)


